
Unterrichtsausfall in der Oberstufe nach
schriftlichem Abitur - Vertretungsregelung an eurer
Schule?
Beitrag von „Nitram“ vom 3. Juni 2015 07:24

Off-topic @ Seven:

Zitat

Außer im Rahmen von PES kann ich keine weiteren Kurse mehr während der Zeit
übernehmen und selbst das nur freiwillig.

Du kannst zu Mehrarbeit verpflichtet werden! (VV "Mehrarbeit im Schuldienst" 3.4.)
Auf einen "PES-Aufstockungsvertrag" sollte man sich nicht einlassen. Dieser ist - wenn ich mich
nicht ganz irre - schlechter bezahlt als die Mehrarbeitsvergütung.
(Für nicht Vollzeitbeschäftigte ist nach VV 2.3. bereits die erste Mehrarbeitsstunden zu
bezahlen - was in der Praxis so eher nicht passiert. Aber man kann ja den Antrag stellen.
Vielleicht überlegt sich die SL dann eine andere Vertretungslösung.)

Gruß
Nitram
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